
Haben Sie Fragen zur Abrechnung oder zur wirtschaftlichen 
Praxisführung? Als Leser der MMW können Sie sich an unseren 
Experten wenden: Helmut Walbert, Facharzt für Allgemein-
medizin und Betriebswirt aus Würz burg.

Rufen Sie an! 
Tel. (0 800) 2 37 98 30 

Donnerstags, 13 bis 15 Uhr

w@lbert.info

AUS DER PRAXIS  .  HOTLINE

Helmut Walbert
Allgemeinarzt, 
 Medizinjournalist und  
Betriebswirt Medizin

Delegierbare Leistungen

Sie können Ihre NäPA auf Impf-Tour schicken

?Dr. P. W., Hausarzt, Bayern: In unse-
rer großen hausärztlichen Land-

praxis werden Impfungen in der Regel 
durch eine entsprechend quali�zierte 
Medizinische Fachangestellte (MFA) 
durchgeführt. Ist das auch bei Haus-
besuchen ohne ärztliche Überwa-
chung ohne Probleme möglich?

!MMW-Experte Walbert: Jein! Es gibt 
KVen, die dies ablehnen, weil nur ein 

Arzt die Indikation stellen und die Impf-
fähigkeit feststellen kann. Dies setzt also 
einen persönlichen Arzt-Patienten-Kon-

takt unmittelbar vor der Impfung voraus. 
Ist dies der Fall, kann die Nicht-ärztliche 
Praxisassistentin (NäPA) problemlos die 
Impfungen durchführen – auch im Rah-
men  von Hausbesuchen. Es emp�ehlt 
sich, in diesen Fällen eine doppelte Doku-
mentation: einmal beim Arzt-Patienten-
Kontakt („Imp�ndikation und Fähigkeit 
für Impfung festgestellt“) und noch ein-
mal bei Erbringung der Leistung durch 
die NäPA im Rahmen des Hausbesuchs 
(„Arztkontakt lag vor“). Auf diese Weise 
sollte die Impfung rechts- und abrech-
nungssicher sein. z

Problemorientiertes Gespräch

GOP 03230 wird viel zu selten abgerechnet

? Dipl.-Med. H. V., Hausarzt, Thürin-
gen: Wir haben immer wieder Pa-

tienten mit erheblichem Gesprächsbe-
darf. Wie oft kann im Behandlungsfall 
die Gesprächsleistung nach GOP 
03230 abgerechnet werden?

!MMW-Experte Walbert: Die GOP 
03230 kann im Behandlungsfall un-

begrenzt abgerechnet werden – so o� es 
eben zu einem „problemorientierten 
ärztlichen Gespräch aufgrund von Art 
und Schwere der Erkrankung“ kommt. 
Der obligate Leistungsinhalt laut Legen-
de ist ein Gespräch von mindestens zehn 

Minuten Dauer mit dem Patienten und/
oder einer Bezugsperson.

Insgesamt ist die Abrechnung aller-
dings quotiert. Die GOP 03230 darf 
rechnerisch in 50% der Behandlungsfäl-
le angesetzt werden. Das ist normaler-
weise kein Problem, weil Patienten mit 
Akut- und Bagatellerkrankungen ja 
meist keinen Gesprächsbedarf haben. 
Deshalb ist der Blick auf die Uhr bei al-
len längeren Beratungen sinnvoll, und 
die GOP 03230 sollte stets angesetzt wer-
den, wenn der Leistungsinhalt erbracht 
wurde. Viele Hausärzte rechnen die 
GOP viel zu selten ab – manche sogar 

überhaupt nicht, wie aus der Leistungs-
statistik zu ersehen ist.

Ein wichtiger Aspekt wird ebenfalls 
o� übersehen: Das Gespräch kann auch 
mit einer Bezugsperson geführt werden. 
Diese Situation tritt häu�g in Alten-
heimen oder zu Hause bei geriatrischen 
Patienten ein. Auch bei entsprechenden 
Telefonaten kommt die Abrechnung in-
frage. Entscheidend ist der Inhalt des 
Gesprächs und die Dauer von mindes-
tens zehn Minuten. Für die Plausibili-
tätsprüfung emp�ehlt sich eine Kurz-
dokumentation. Die GOP geht in das 
 Tages- und Quartalszeitpro�l ein. z
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